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Æ 38.

(N1·.386.) Bekanntmachung, betreffend die Entbindung von den im §.·29. der Gewerbe-

Ordnung für den Norddeutschen Bund vorgeschriebenen ärztlichenPrü-
fungen. Vom 9. Dezember 1869.

AufGrund der Bestimmung im Z. 29. der Gewerbe-Ordnungfür den Nord-

deutschenBund vom 21. Juni d. J. (Bundesgesetzbl.S. 245.) hat der Bundes-

rath die nachstehendenBeschlüssegefaßt:
l) Die Entbindun von den im Z. 29. der Gewerbe-Ordnung für den

Norddeutschen und vorgeschriebenenärztlichenPrüfungen auf Grund

wissenschaftlicherprobter Leistungen ist nur dann zulässig, wenn der

Nachsuchendenachweist, daß ihm von Seiten eines Staates oder einer

Gemeinde amtliche Funktionen übertragen werden sollen.

2) Ueber Gesuche um Entbindung von der vor eschriebenenPrüfung ent-

scheidendie in der Bekanntmachung vom 25. eptember d. J., betreffend
die Prüfung der Aerzte Ic. (Bundesgesetzbl.S. 635.), unter Nummer 1.

und 2. genannten Centralbehorden.

3) Diese Entscheidungerfolgt ohne vorgängigesGutachten d»erin der Be-

kanntmachung vom 25. September J. angeordnetenPrüfungsbehörde,
wenn es sich um die Dispensation eines als Lehrer an eine Norddeutsche
Universitätzu berufendenGelehrten handelt. In allen anderen Fällen
wird zuvor ein Gutachten der gedachtenPrüfungsbehördeneingeholt.
Den letzterenbleibt es überlassen, ihre Information für das Gutachten
durch ein mit dem NachsuchendenabzuhaltendesKolloquium zu ergänzen.

4) Die- Centralbehördestellt über die Ertheilung der Dispensation eine Be-

scheinigungaus und zeigt den Namen des Dispensirten dem Bundesrathe
des NorddeutschenBundes zum Zweck der Veröffentlichungan.

Berlin , den 9. Dezember1869.

Der Kanzler des NorddeutschenBundes.
Jn Vertretung :

D e l b r ü ck.
=I:

BundessGesetzbL1869. 099 (Nk. 387.)

Ausgegeben zu Berlin den- 14. Dezember1869.
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(Nk. 387.) Bekanntmachung, betreffend die bei der UniversitätGießen bestehendeVeterinär-

anstalt und die mit der PolytechnischenSchule in Braunschweig verbun-

dene pharmazcutifcheFachschule. Vom 9. Dezember 1869.

AufGrund der Bestimmung im Z. 29. der Gewerbe-Ordnun für den Nord-

deutschen Bund vom 21. Juni d. J. (Bundesgesetzbl.S. 245.) gatder Bundes-

rath beschlossen,seine durch die Bekanntmachung, betreffend die Prüfung der

Aerzte,«Zahnärzte,Thierärzteund Apotheker, vom 25. September d. I. (Bundes·
gesetzbLS. 635.) veröffentlichtenBeschlüsse,wie folgt, zu ergänzen:

1) Zur Ertheilung von für das ganze Bundesgebiet gültigenApprobationen
für Thierärzte ist auch das zuständigeGroßherzoglichHessischeMini-

sterium-befugt, und es wird der Besuch der bei der UniversitätGießen
bestehenden Veterinäranstalt dem Besuch einer Thierarzneischule im

Sinne der Vorschriften für die Prüfung der Thierärztegleichgeachtet.

2) Zur Ertheilung von für das ganze Bundesgebiet gültigenApprobationen
für Apotheker ist auch das zuständigeHerzoglich Braunschweigische
Ministerium befugt, und es wird der Besuch der pharmazeutischenFach-
schulebei der HerzoglichenPolytechnischenSchule (Collegium Carolinum)
in Braunschweig dem Besuch einer Universität im Sinne der Vorschriften
für die Prüfung der Apothekergleich geachtet.

Berlin, den 9. Dezember1869.

Der Kanzler des NorddeutschenBundes.rsf
Jn Vertretung :

D e l b r ü ek.

(Nr. 388.)
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(Nr. 388.) AufGrund der Bestimmung im Artikel 20. des Vertrages
zwischendem

Norddeutåchen
Bunde, Bayern, Württemberg,Baden und Hessen,

die Fortdauer des Zo - und Handelsvereins betreffend, vom 8.-Juli 1867.

(Bundesgesetzbl.S. 81.) sind von dem Präsidium des Deutschen Zoll- und

Handelsvereins, nach Vernehmung»des Ausschussesdes Bundesrathes für Zoll-
und Steuerwesen, folgendenHauptamtern die nachbenannten Beamten als Ver-
einskontroleure beigeordnetworden, und zwar:

A. im Königreich Württemberg:

1) den Hauptämternzu Rothweil undSulz der den Hauptämtern zu

Friedrichshafen,Constanzund Ueberkingenals Vereinskontroleur bei-

geordneteKöniglichPreußischeSteuermspektor Villaret unter Beibehal-
tung seines Wohnsitzesin Constanz,

2) dem Hauptamte zu Hall der den Hauptämternzu Stuttgart, Kannstadt
und Heilbronn als Vereinskontroleur beigeordneteGroßherzoglichBadische
Ober-Zollinspektor Abegg unter Beibehaltung seines Wohnsitzes in

Stuttgart;

B. im Großherzogthum Baden:

den HauptämternAlt-Breisach und Freiburg der den Hauptämternzu

Schusterinsel und Rheinfelden als Vereinskontroleur beigeordneteKönig-
lich PreußischeSteuerinspektor Habrecht unter Beibehaltung seines
Wohnsitzesin Basel.

(Nk.«389.)Seine Majestätder König von Preußen haben im Namen

des Norddeutschen Bundes

den Kaufmann und Berweser des PreußischenKonsulats Adolph
v. Treuer zu Adelaide

zum Konsul des NorddeutschenBundes daselbstzu ernennen geruht.

(Nk. 390.) Seine Majestätsder König von Preußenhaben im Namen

des NorddeutschenBundes

den Kaufmann Jules Lebeau zu Boulogne s. M.

zum Vizekonsuldes NorddeutschenBundes daselbstzu ernennen·geruht.

(Nr. 391.)
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(Nr. v391. Dem zum Generalkonsul der ArgentinischenRepublik für den
Norddeutschen und ernannten bisherigen Argentinischen Konsul Heinrich
Cammann in Harburg ist das Exequatur zu dieser Ernennungmit dem amt-
lichen Wohnsitz zu Altona Namens des NorddeutschenBundes ertheilt worden.

(Nr. 392.) Dem Herrn G. N. Boyfen zu Husum ist Namens des Nord-
deutschenBandes das Exequaturals KöniglichSchwedischsNorwegischerBizekonsul
daselbstertheilt worden.

Redigirt im Büreau des Bundeskanzlers.

Berlin, gedrucktin der KöniglichenGeheimen Obuisofbuchdruckerei
(R. v. Decka).


